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Zum Entwurf eines 
Heimgesetzes für Baden-Württemberg (Landesheimgesetz - LHeimG) 
geben wir aus der Perspektive der Selbsthilfe und damit aus der Sichtweise von Heimbewohnern folgende

Stellungnahme

ab. 

I. 
Vorbemerkung 
Als Dachverband der organisierten Selbsthilfe begrüßen wir, dass das Landesheimgesetz die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner stärker in den Mittelpunkt rückt und sich u.a. über die Definition des Heimbegriffes für die Ermöglichung neuer Wohnformen einsetzt sowie den Verbraucherschutz und  die Interessen der Bewohner stärkt. 

Wir unterstützen daher die Zielsetzung des Gesetzentwurfes und schlagen für die weitere Ausgestaltung des Landesheimgesetzes folgende Änderungen vor: 

II. 
Im Detail 
Hinweis: 

Solange nichts anderes erwähnt ist, fallen unter den Begriff „behinderte Menschen“ geistig-, körper- und seelisch behinderte Menschen.

Bei den einzelnen Paragrafen und ihren Absätzen wird zum besseren Verständnis der jeweilige Obertitel aus dem Gesetz genannt. 
§ 1 (2)  Anwendungsbereich 
Die Definition für das betreute Wohnen nach § 1 (2) S. 1 fällt zu eng aus. In ihrer jetzigen Fassung führt sie dazu, dass ein Teil der bestehenden Angebote, die bisher nicht vom Heimgesetz erfasst wurden – zum Beispiel aus dem ambulant betreuten Wohnen – nun unter die Bestimmungen des neuen Heimrechtes fallen. Auf die Weiterentwicklung innovativer Wohnformen, die zumindest in der Anfangszeit noch eine Betreuung durch einen federführenden Träger benötigen, würde sich das kontraproduktiv auswirken.   

Das  im   Entwurf   genannte   Kriterium   der   abgeschlossenen   Wohneinheit    nach § 1 (2) S. 2 entspricht nicht der Lebenssituation vieler behinderter Menschen. Zum einen verfügen sie zur Anmietung einer Wohnung bzw. eines Zimmers nur über ein eingeschränktes Budget, so dass sich eine Wohngemeinschaft in der Regel als kostengünstiger erweist. Zum anderen sollte eine Wahlfreiheit für behinderte Menschen bestehen, ob sie lieber alleine oder in einer Wohngemeinschaft leben möchten. Durch die Anwendbarkeit des Heimrechtes auf Wohngemeinschaften, bei denen vom Träger einzelne Zimmer an behinderte Menschen vermietet werden und eine Gemeinschaftsbenützung von Küche, Bad etc. erfolgt, würde dieses Wahlrecht aber de facto beschränkt werden bzw. unnötigerweise den Regelungen des Heimrechtes unterliegen.

Um eine praktikable Lösung zu erzielen, bitten wir zu prüfen, ob nicht die bisherigen Regelungen des Bundes, bei denen das betragsmäßige Verhältnis zwischen (höherer) Miete und (niedrigeren) Betreuungskosten für das betreute Wohnen maßgebend sind, beibehalten werden können.

§ 1 (3) Anwendungsbereich  
Kurzzeitheime stellen eine wichtige Entlastungsmöglichkeit für die Familien dar. Leider ist dieses wichtige Angebot nur eingeschränkt vorhanden. Zum Erhalt der üblichen Tagesstruktur (Besuch der Werkstätte, soziale Kontakte, bekanntes örtliches Umfeld etc.) ist es wichtig, dass diese Angebote auch vor Ort existieren. Aufgrund ihrer geringen Anzahl an Plätzen werden sich die örtlichen Kurzzeitheime sehr schwer tun, alle Kriterien des Heimrechtes zu erfüllen. 

Zur Vergrößerung des Angebotes schlagen wir vor, bei Kurzzeitheimen, bei denen der pädagogische Auftrag eindeutig überwiegt, auf die Anwendbarkeit des Heimrechtes zu verzichten. 

§ 1 (7) Anwendungsbereich 
Die gesetzlich vorgesehene Definition für „Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung“ sehen wir als  zu hochschwellig an. Die Verpflichtung, alle Angelegenheiten der Wohngemeinschaft in einer Auftraggebergemeinschaft selbst zu regeln, verlangt ein hohes Maß an Selbständigkeit, dass geistig behinderte Menschen oder ggf. auch psychisch kranke bzw. seelisch behinderte Menschen nur begrenzt aufbringen können. Es sollte daher bei diesem Personenkreis überlegt werden, bis zu welchem Unterstützungsbedarf oder Abhängigkeitsgrad das Heimrecht u.a. auch mit seinen Schutzvorschriften angewandt werden sollte und ab wann die erreichte oder beabsichtigte Selbständigkeit der Bewohner und der pädagogische Charakter einer vom Heimrecht befreiten Wohngemeinschaft überwiegt. 
Unabhängig vom Ausgang dieser Abwägung sehen wir als zwingende Voraussetzung für das Vorliegen einer Wohngemeinschaft an, dass für die Bewohner eine Wahlfreiheit bei den Betreuungsleistungen besteht und Art und Inhalt dieser Leistungen sowie ihr zeitlicher Umfang vom Bewohner bestimmt werden und der Anbieter frei gewählt werden kann. Die dafür notwendige Unterstützung der Bewohner sollte im Rahmen einer allgemeinen Betreuungsleistung nach § 1 (2) erbracht werden. 

§ 1 (8) Anwendungsbereich 
Beim § 1 (8) begrüßen wir es sehr, dass bei der Definition für die betreuten Wohngruppen die pädagogischen Ziele, Unterstützung der Selbständigkeit und Selbstverantwortung der Bewohner sowie die Eingliederung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, vom Gesetz ausdrücklich genannt werden. Aus der Sicht der Selbsthilfe ist die Beschränkung  auf psychisch kranke Menschen nicht nachvollziehbar. Wir fordern daher die Erweiterung dieser wichtigen Vorschrift auf alle behinderten Menschen. 
In Anlehnung an den Entwurf des Gesetzes zur Förderung der Pflege, Betreuungs- und Wohnqualität im Alter und bei Behinderung des Freistaates Bayern regen wir an, die Zahl der Plätze bei den räumlich und organisatorisch abgeschlossenen Wohneinheiten auf „bis zu zwölf Plätze“  zu erhöhen. 

§ 2 Zweck des Gesetzes 
Wir freuen uns, dass beim Zweck des Gesetzes an erster Stelle des § 2 (1) genannt wird „ …die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner von Heimen vor Beeinträchtigung zu schützen“. Aufgrund der Abhängigkeit und Verletzlichkeit von Heimbewohnern, insbesondere wenn sie dement oder  mehrfachbehindert sind,  sehen wir den Erhalt der Würde und den Schutz der Interessen der Heimbewohner als eine unbedingte Verpflichtung an, die sich bei der Auslegung der einzelnen Vorschriften als maßgebende Richtschnur erweisen muss.
Die Aufnahme der Nr. 2 (die Selbständigkeit, die Selbstverantwortung, die Selbstbestimmung und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu wahren und zu fördern) und der Nr. 8 (den Schutz der Bewohner und der Interessenten an einem Heimplatz als Verbraucher zu fördern) bei der Formulierung des Gesetzeszwecks nach § 2 (1) begrüßen wir sehr. 
§ 3 Leistungen des Heimes, Rechtsverordnungen 
Wir fordern, dass bei der Erarbeitung der Rechtsverordnungen auch die Selbsthilfe-Verbände behinderter Menschen als „Experten in eigener Sache“ einbezogen werden.   

§ 4 Beratung
Auf die Beratungsmöglichkeit der Heimbeiräte und der  Heimfürsorgesprecher durch die zuständigen Behörden sollte explizit in den Heimen hingewiesen werden. Eine Nennung im Heimvertrag dürfte hier nicht ausreichend sein. Wir schlagen daher die Veröffentlichung eines entsprechend formulierten Hinweises an einer auffälligen Stelle vor, die täglich von den Bewohnern passiert wird - zum Beispiel am schwarzen Brett im Speisesaal der Einrichtung.   
Von der Beratungsmöglichkeit durch die Behörden sollten auch das Ersatzgremium  für den Heimbeirat (§ 10 Abs. 3) und der Angehörigen- und Betreuerbeirat (§ 10 Abs. 1) Gebrauch machen können. 
§ 5 (9) Heimvertrag
Die Beratungsmöglichkeit durch die Behörde oder die Beschwerdemöglichkeiten sollten gemeinsam mit den jeweiligen Anschriften an einer auffälligen Stelle veröffentlich werden, die täglich von den Bewohnern des Heimes passiert wird. 
Um die Kontaktaufnahme zu einer Behörde zu erleichtern, regen wir an, dass neben der Anschrift auch die Telefonnummer sowie ein Ansprechpartner genannt wird. 

Wir schlagen daher bei § 5 (9) S. 2 folgende Formulierung vor: 

Zugleich hat er die entsprechenden Anschriften und Telefonnummern mit den jeweiligen Ansprechpartnern mitzuteilen.

§ 7 Erhöhung des Entgelts 
Im § 7 sollten die Vorschriften generell dahingehend abgeändert werden, dass die Rechte des Heimbeirates ggf. auch für sein Ersatzgremium oder den Heimfürsprecher bestehen. Das gleiche Recht sollte auch für den Angehörigen- und Betreuerbeirat gelten. 
§ 7 (4) Erhöhung des Entgelts
Die Anhörung des Heimbeirates vor den Verhandlungen mit den Pflegekassen und die Gewährung der Einsichtnahme in die Unterlagen sowie die Gelegenheit zu einer eigenen Stellungnahme des Heimbeirates begrüßen wir sehr - insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt des Paradigmenwechsels, der sich ausdrücklich dazu bekennt, behinderte Menschen nicht mehr länger als Objekt der Fürsorge, sondern als selbständig handelnde Subjekte zu betrachten.  
§ 10 (1) S. 1 Mitwirkung der Bewohner
Die Mitwirkung des Heimbeirates bei den Angelegenheiten des Heimbetriebes sehen wir als eine Vorschrift an, die maßgeblich dazu beitragen könnte, dass die verschiedenen Angebote eines Heimes auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Bewohner passgenau zugeschnitten werden. Denn auch behinderte und/oder pflegebedürftige Menschen wünschen sich in Heimen ein möglichst großes Maß an Individualität und Privatsphäre. Bei der Regelung des Heimalltages insbesondere Ausgestaltung des Tagesablaufes, Hausordnung, Besucherregelung etc. müssen die Bewohner bzw. der Heimbeirat zwingend ein Mitspracherecht genießen. Falls keine Einigung erzielt werden kann, muss die Heimleitung zunächst den Angehörigen- und Betreuerbeirat und ggf. später die Heimaufsicht beratend hinzuziehen. Ziel muss es sein, eine gemeinsame Regelung zu finden, die sich in erster Linie an den Kunden, den Heimbewohnern orientiert und bei denen, die Regelungsbedürfnisse und -erfordernisse des Heimes in der Regel sekundär sind. Konkretere Ausführungen zur Mitwirkung der Bewohner – insbesondere auch für den Fall einer Nichteinigung - sollten in der Rechtsverordnung nach § 10 (4) getätigt werden. An der Ausarbeitung dieser Verordnung müssen die Selbsthilfeverbände zwingend beteiligt werden.  
§ 10 (1) S. 4 Mitwirkung der Bewohner 
Die neu aufgenommene Regelung, dass im Einvernehmen mit dem Heim ein Angehörigen- und Betreuerbeirat eingerichtet werden kann, befürworten wir. Wir sind davon überzeugt, dass motivierte Angehörige und Betreuer einen wichtigen Beitrag bei der Beratung des Heimbeirates und der Heimleitung leisten können. Allerdings möchten wir das „herzustellende Einvernehmen“ nicht nur auf die Heimleitung beschränken, auch der Heimbeirat sollte daran beteiligt sein. 

In Heimen, bei denen die Bewohner aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen oder infolge ihrer Behinderung(en) ihre Interessen nur noch (sehr) begrenzt wahrnehmen können, sehen wir die Einrichtung eines Angehörigen- und Betreuerbeirats als zwingend an. 
Wir schlagen daher folgende Erweiterung bei § 10 (1) S. 4 vor:
Im Einvernehmen mit dem Heimbeirat und dem Träger des Heims soll ein Angehörigen- und Betreuerbeirat errichtet werden, der ….

Die vorgeschlagene Soll-Regelung stellt sicher, dass in Heimen, in denen die Bewohner ihre Interessen offensichtlich selbst wahrnehmen können (z.B. in Heimen für körperbehinderte Menschen) auf die Bestellung eines Angehörigen- und Betreuerbeirates verzichtet werden kann. 
Die vorrangigste Aufgabe dieses Beirates sollte – wie es das Gesetz, insbesondere für den Bereich behinderter Menschen, schon ausführt – die effektive Unterstützung der Bewohner in ihrer Selbstbestimmung und ihrer Eigenverantwortung sein. 
Wir regen an, in das Gesetz aufzunehmen: 
Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben muss sich der Beirat stets von den Interessen der Heimbewohner, die ggf. vom Heimbeirat konkretisiert werden, leiten lassen. 

§ 10 (4) Mitwirkung der Bewohner 
Wenn ein Heim in der Regel über ein überregionales Einzugsgebiet verfügt, sollten unter die  örtlichen Behindertenorganisationen alle Organisationen aus diesem Einzugsgebiet fallen. 

§ 11 (1) Nr. 7 Anforderungen an den Betrieb eines Heimes 
Die Verpflichtung zur Aufstellung von Pflegeplänen und die Aufzeichnung ihrer Umsetzung sollte auf Förder- und Hilfepläne für behinderte Menschen erweitert werden. 

§ 11 (2) Nr. 3  Anforderungen an den Betrieb eines Heimes 

Wir befürworten, dass das Gesetz ausdrücklich eine Fachkräftequote festschreibt. Allerdings vermissen wir eine Differenzierung zwischen den verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe und der Altenpflege, da die fachlichen Anforderungen an die pädagogische und/oder pflegerische Arbeit unterschiedlich sind.
Entweder sollte es im Gesetz zu einer Ausdifferenzierung nach den jeweiligen professionellen Anforderungen der einzelnen Arbeitsgebiete kommen oder es müsste in der noch ausstehenden Rechtsverordnung eine Lösung gefunden werden, die zum einen diesem unterschiedlichen fachlichen Bedarf gerecht wird und in der zum anderen aber auch die unbestimmten Rechtsbegriffe des § 11 (2) Nr. 3 Satz 4 „Von diesen Anforderungen kann abgewichen werden, wenn dies für eine fachgerechte Betreuung der Heimbewohner erforderlich oder ausreichend ist.“ näher – d.h. vor allem eindeutiger und überprüfbarer - geregelt werden.   

§ 11 (2) Nr. 5 Anforderungen an den Betrieb eines Heimes 

Wenn auf eine Zertifizierung verzichtet werden soll, müssen die Kriterien für ein Qualitätsmanagement in einer Rechtsverordnung näher geregelt werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Qualität eines Heimes nur in einem unzureichenden Maße abgesichert und verbessert wird. 

Wir regen daher folgende Aufnahme im Gesetz an: 

Näheres zum Qualitätsmanagement regelt die Rechtsverordnung nach § 3 (2) Nr. 3.

Im § 3 (2) müsste mit der Einführung einer Nr. 3 die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung entsprechend erweitert werden. 

§ 11 (2) Nr. 6 Anforderungen an den Betrieb eines Heimes 

Es gilt für das Beschwerdemanagement das gleiche wie bei § 11 (2) Nr. 5 

§ 15 (1) Überwachung der Qualität
Wir begrüßen es außerordentlich, dass die Prüfungen durch die Heimaufsicht grundsätzlich unangemeldet erfolgen. Ganz im Sinne des Beratungsansatzes der Heimaufsicht sehen wir das weniger als eine Kontrollmaßnahme sondern als einen wirksamen Beitrag zu einem kontinuierlichen Qualitätsmanagement und Verbesserungsprozess an. 

§ 15 (1)  in Verbindung mit § 16 und § 15 (4)  

Bei den Tätigkeiten der Behörden sehen wir es für äußerst wichtig an, dass bei der Überprüfung nach § 15 und bei der Beratung nach § 16 zu Mängel bei der jeweiligen Betreuungs- und Pflegeleistung die heil- und sozialpädagogische Seite als eine eigenständige Fachleistung explizit betrachtet  wird. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die beratende und überwachende Tätigkeit der Behörde auf den Aspekt der Pflege reduziert wird und der Paradigmenwechsel und seine pädagogischen Ansätze: Förderung der Selbstbestimmung und der Eigenverantwortung über die gezielte Schulung persönlicher Kompetenzen, Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben über die Aktivierung von sozialen Ressourcen etc., zu kurz kommen. 
Wir fordern, im Gesetz oder ggf. in einer Rechtsverordnung aufzunehmen,  dass die Überwachung und die Beratung durch die Behörde interdisziplinär (ordnungsrechtlich, pflegerisch, heil- und sozialpädagogisch) erfolgen muss. 
Als Formulierung schlagen wir im Anschluss an § 15 (4) vor:
Die Prüfung erfolgt interdisziplinär und bezieht insbesondere ordnungsrechtliche, pflegerische sowie heil- und sozialpädagogische Leistungsbestandteile mit ein.  

§ 15 (2) Nr.4 Überwachung der Qualität

Wir betrachten es als sehr wichtig, dass die Sichtweise und die Erfahrungen der Heimbewohner in den Prüfungsprozess der Behörde zwingend aufgenommen werden. 
Wir schlagen daher vor, nach § 15 (4) 1. Satz aufzunehmen: 

Das Gespräch mit dem Heimbeirat nach § 15 (2) Nr. 4  ist zwingend. Falls kein Heimbeirat besteht, tritt an seiner Stelle das Ersatzgremium oder ggf. der Heimfürsprecher. 
Der Angehörigen- und Betreuerbeirat sollte über den Prüfungsbesuch der Behörde  informiert werden und es sollte ihm, falls er dieses wünscht, die Gelegenheit zu einem Gespräch mit der Behörde gegeben werden. 

Wir schlagen daher im direkten Anschluss an den o.g. Formulierungsvorschlag vor: 

Der Angehörigen- und Betreuerbeirat wird über den Prüfungsbesuch der zuständigen Behörde informiert. Falls er es wünscht, muss die Behörde mit dem Angehörigen- und Betreuerbeirat ein Gespräch führen. 

§ 20 (1) und (2) Information für Verbraucher 
Uneingeschränkt begrüßen wir die Informationspflichten der Träger über ihr Leistungsangebot und die Erstellung von Qualitätsberichten in einer für Laien verständlichen Form ab dem 1. Januar 2010. Abzuwarten ist, ob der Aufforderung zu einer freiwilligen Veröffentlichung dieser Qualitätsberichte von allen Trägern entsprochen wird. Ggf. müsste eine gesetzliche Verpflichtung zu einem späteren Zeitpunkt ausgesprochen werden. 

§ 20 (3) Information für Verbraucher 
Wir fordern, dass auch die Selbsthilfeverbände bei der gemeinsamen Erarbeitung einer „Form“ für die Qualitätsberichte beteiligt werden. 

§ 21 (1) Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften 
Die Verpflichtung zu einer engen Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen (behördlichen) Akteuren  und ihr gegenseitiger Informationsaustausch befürworten wir und hoffen, dass davon auch wichtige Impulse für eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität ausgehen. In diesem Zusammenhang sehen wir auch eine Kooperation bei der expliziten Betrachtung der heil-und sozialpädagogischen Angebote – wie weiter oben schon zu § 15 (1) und (4) aufgeführt -   als sehr wichtig an. 

§ 21 (6) Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften 
Wir fordern, die Selbsthilfeverbände in dieser Vorschrift ausdrücklich zu nennen. 
§ 25 (1) Erprobungsregelungen 
Die vorgesehene Einführung einer Erprobungsregelung unter der Bedingung, dass der Zweck des Gesetzes nach § 2 (1) nicht gefährdet wird, findet unsere Zustimmung. Kritisch sehen wir die Formulierung“….wenn dies im Sinne der Erprobung von Betreuungs- und Wohnformen geboten erscheint“.  Diese Regelung weicht von der bisherigen bundesgesetzlichen Vorschrift ab, die noch vorsah, dass eine Ausnahme unbedingt erforderlich erscheint. Wir schlagen daher vor, dass alle Ausnahmen von der zuständigen Behörde mit einer Entscheidungsbegründung an das Ministerium für Arbeit und Soziales weiter gemeldet werden und diese in Form eines Jahresberichtes vom Ministerium zusammen gefasst werden. Der Landespflegeausschuss sollte über diesen Jahresbericht informiert werden. Ebenso sollte für betroffene Selbsthilfeverbände eine Auskunftsmöglichkeit bestehen.  

§ 25 (2) und (3) Erprobungsregelungen 

Als kritisch sehen wir an, dass eine Verlängerung des Projektes anscheinend auch ohne eine wissenschaftliche Bewertung des Verlaufes möglich ist. 

Wir fordern daher, dass nach § 25 (2) S. 1 folgende Formulierung aufgenommen wird: 

Für die Verlängerung des Projektes muss eine positive wissenschaftliche Bewertung nach Absatz 3 vorliegen.  

Die Verlängerungen sollten nach dem o.g. Verfahren beim Ministerium für Arbeit und Soziales gesammelt und weiter verteilt werden. 

§ 26 Inkrafttreten
Um eine kontinuierliche Fortentwicklung der Arbeitsfelder zu ermöglichen, begrüßen wir den vorgesehenen Erlass entsprechender Rechtsverordnungen. 

Zur Erzielung einer möglichst großen Rechtssicherheit und für eine vollständige Beurteilung des zu verabschiedenden Gesetzes und seinen Auswirkungen auf die Lebenssituation von Heimbewohnern, schlagen wir vor, dass das Gesetz zeitgleich mit sämtlichen Rechtsverordnungen erlassen wird. 

III. 
Schlussbemerkung 
Wir freuen uns sehr, wenn unsere Anregungen und Vorschläge im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
Stuttgart, 24.1.2008 










Alexander Zoller                                                                










  Geschäftsführer
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